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Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 (2) BauGB, der Behörden gem. § 4 (2) BauGB
und Abstimmung der Planung benachbarter Gemeinden untereinander § 2 (2) BauGB

E N T W U R F

MASSLEISTE

0 1.000

Ü B E R S I C H T S P L A N  o . M .

MASSLEISTE

0 1.000

Maßgeblich sind das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die Planzeichenverordnung 
(PlanZV) in der jeweils einschlägigen, zum Zeitpunkt der jeweiligen Verfahrensschritte geltenden Fassung; für die Begrün-
dungsbestandteile gil t § 5 Abs. 5 BauGB.

1.  Ei nl ei t ungsbeschl uss
Die Stadt Marsberg hat die Einlei tung in das Verfahren zur 81. Änderung des Flächennutzungsplanes in ihrer Sitzung 
am 27. 01. 2026  gefasst. Der Beschluss ist am 27. 03. 2026 ortsüblich bekannt gemacht  worden.

2.  Fr ühzei t i ge Bet ei l i gung der Öf f ent l i chkei t
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde im Rahmen des im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 
3 BauGB aufzustellenden Bebauungsplans durchgeführt. Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung (Vorentwurf) sowie die 
Begründung und die Unterlagen zur Umweltprüfung des verbindlichen Bauleitplans lagen im Zeitraum vom 30.06.2025 bis zum 
30.07.2025 öffentlich aus. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 18.06.2025 durch Abdruck im Amtsblatt sowie auf der 
Internetseite der Stadt Marsberg. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan eingegangenen Stellung-
nahmen werden zugleich als frühzeitige Beteiligung für die im Parallelverfahren durchzuführende Änderung des Flächennutzungs-
plans herangezogen, da die planerischen Ziele und der Untersuchungsgegenstand beider Verfahren für den Teilbereich der Flä-
chennutzungsplanänderung übereinstimmen. Auf dieser Grundlage kann für die Flächennutzungsplanänderung unmittelbar die 
förmliche Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingeleitet werden. 

3.  Fr ühzei t i ge Bet ei l i gung der  Behör den
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde im Rah-
men des im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB aufzustellenden Bebauungsplans durchgeführt. Die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange wurden im Zeitraum vom 30.05.2025 bis zum 30.06.2025 zur Abgabe von Stellungnahmen zu 
den allgemeinen Zielen und Zwecken der Planung sowie zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
(Scoping) aufgefordert. Die Beteiligung erfolgte durch Anschreiben mit Übersendung der Planunterlagen. Die im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange werden zugleich als frühzeitige Beteiligung für die im Parallelverfahren durchzuführende Änderung des Flächennutzungs-
plans herangezogen, da die planerischen Ziele und der Untersuchungsgegenstand beider Verfahren für den Teilbereich der 
Flächennutzungsplanänderung übereinstimmen. Auf dieser Grundlage kann für die Flächennutzungsplanänderung unmittelbar 
die förmliche Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeleitet werden.

4.  Bet ei l i g u n g d er  Öf f e nt l i c h k ei t
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch öffentliche Auslage des Planentwurfs, der Begründung, des Umweltberichts 
und den umweltbezogenen Stellungnahmen im Zeitraum vom 26. 05. 2026  bis zum 27. 06. 2026 . Die ortsübliche Bekannt-
machung erfolgte am  23. 05. 2026.

5 .  B et e i l i g u n g d er  B e h ör d e n
Die Behörden und sonstigen Träger öffentl icher Belange wurden mit Schreiben vom  26. 05. 2026 über die Entwicklungs-
absichten der Stadt Marsberg unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb des Zeitraums vom 26. 05. 
2026 bis zum 27. 06. 2026 aufgefordert. 

6.  Fest st el l ungs besc hl uss
Der Rat der Stadt Marsberg stellt die 81. Änderung des Flächennutzungsplanes nach Abwägung der eingegangenen Stel -
l ungnahmen und Anregungen i n i hrer  Si t zung am 05. 11. 2026 durch Beschluss fest .  Die Begründung,  der Umwel tbe-
r i cht  und die zusammenfassende Erklärung wurden gebi l l i gt .  Das Ergebnis der Abwägung wurde mitgeteilt.

             ............................................. ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Matthias Koch, Bürgermeister

7.  Ausfert igungsver merk
Hiermit wird bestätigt,  dass der Inhalt  der 81. Änderung des Flächennutzungsplanes mit den hierzu gefassten Beschlüs-
sen der Stadt Marsberg übereinst i mmt.

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Matthias Koch, Bürgermeister

8.  Ge n e h mi g u n g s v er f ü g u n g

GENEHMIGT
mit Verfügung vom ...........................

Siegelabdruck Regierungspräsidium Kassel 
im Auftrag:

9.  I nkr af t set zung
Die Ertei lung der Genehmigung der 81. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stel le,  bei  der der Plan einge-
sehen werden kann, ist am                          ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist die 81. Än-
derung des Flächennutzungsplanes wirksam geworden.

             .............................................  ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Matthias Koch, Bürgermeister

St adt t ei l  Gi er s hagen
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